
Erscheint regelmäßig jeden Freitag, im übrigen nach Bedarf. Jährlicher Bezugspreis 
3.00 Mark. — An Insertions - Gebühren sind für die Spaltenzeile oder deren Raum 15 Pfennig 
zu -zahlen. Inserate werden allwöchentlich bis Donnerstag Vormittag 9 Uhr angenommen.
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ProvinzialkoNservator der Kunstdenkmñlsr Schlesiens.
| 957}. Der Landesbaurat Dr. Burgemeister in Breslau ist als Provinzialkonservator der 
Kunstdenkmäler Schlesiens für die Dauer seines Hauptamts als Landesbaurat bei der 
Provinzialverwaltung von Schlesien von dem Herrn Minister der geistlichen und Unter
richts-Angelegenheiten unterm 28. September d. Js. bestätigt worden.

Breslau, den 11. Oktober 1917.
gtr ObgeptÄRbent btt

Anordnung
für den Verkehr mit Gemüse und Obst.

[958] . Entstehen über einen Lieferungsvertrag Streitigkeiten zwischen dem Käufer und 
Anbauer über die zu liefernden Mengen, sv werden diese vorläufig vom Gemeindevor
steher — in Gutsbezirken vom Amtsvorsteher — bestimmt, welcher zugleich deren Sicher
stellung zu Gunsten des Antragstellers oder deren Lieferung anordnet.

Anderweite Verwendung oder Nichtlieferung der so sichergestellten Mengen wird 
gemäß ber SBerotbnung Dom 19. Äuquft 1917 (SReicb8:(8emiife= unb ObftmatH 
Nr. 195) bestraft.

S)ie enbgüHige (Etitf^eibuiig bíeibt nnĄ ben 3oi#nften bet 2kferunggMtk&ge 
den Schieds, ichtern vorbehalten.

Breslau, den 30. Oktober 1917.

Bekanntmachung -über Den Handel mit Schweinen.

[959] . SDa gu befürditen fleßt, baß infolge bet btelen unfciiianbetfoigeiiben @ingeibeß(m= 
miingenñbei'beu@d)meine[)anbel über bie geiteubeu 0orf4rifteu berrfdit
andrerseits teilweise eine Veräudernng und Ergänzung unserer Vorschriften infolge der 
^etorbuung Dom 2. OftobR 1917 (Di. @. 01. @. 881) iu ber ^gßunq uom 19. Óftober 
lOlT^Dł. G. Bl. H>. 949), der Ausführungsanweisung der Laiideszeiitralbehörden vom 
15. Oktober 1917 und der Anordnung des Landesfleischamts vom 17. Oktober 1917 
notwendig ist, geben wir nachstehend eine Zusammenfassung der augenblicklich über bett 
gmubel mil @d)meiiien gelienbeii tBeftinunungen.

_ GcWiie jeben @emicßt0 (nud) Öerkl unter 30 ißfuiib) bütfeu in bet Sßwbing 
Schlesien nur an den Schlesischen Viehhandelsveiband oder an die von diesem hierzu 
besonders zugelassenen, mit einer besonderen Ausweiskarte versehenen Personen verkauft 
werden. Der Erwerb durch andere Stellen oder Personen ist nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung ber Provinzial-Fleischstelle für Schlesien zulässig. Es dürfen also auch 
«chweme zum Weitenütteru (Hausschlachtnugsschweiue) nur mit unserer ausdrücklichen 
@enebmiQung angefauft werben. '
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Auch Zuchtschweine finb iioni freien Handel ausgeschlossen. Zum Ankauf vo» 
Zuchtschweinen ift, soweit er innerhalb des Kreises erfolgt, in jedem Falle die Genehmi
gung des Leiters des Konin'unalverbantzes, soweit aber eine Ausfuhr aus einem Kreise
in Frage kommt, die Genehmigung zum Ankauf durch die Provinzial-Fleischllelle erforder
lich. Die Verwendung der zur Zucht oder zur Mast veräußerten Tiere ist von den Kom- 
munalverbäuden, in deren Bezirk ihre Einstellung erfolgt, zu überwachen.

Es gelten folgende Höchstpreise:
1. Bei Ferkeln bis zu 30 Pfund darf ein Preis von Mark 1,60 für das Pfund Lebend

gewicht nicht überschritten weiden. Dies ist Der Verbraucherhöchstprers. Danach kann 
bei bein Erwerb von dem Erzeuger nur ein Preis von cima 1 Mark für das Pfund 
Lebendgewicht i:: Betracht fominen.

2. Für alle Sckw-üiie im Lebendgewicht von über 30 Pfand aufwärts dürfen nur die in 
der Berorvuung vom 5. April 1917 (R. G. Bl. S. 324) festgesetzten Höchstpreise — 
bis zum 30. November 1917 die der Anlage Spalte 2c — gezahlt werden. Diese 
Höchstpreise gelten auch für Schweine, die zur Malt weiter aufgestellt werden. Ohne 
Höchstpreise sind nur die Znchtschmeme und diejenigen Lanferschweine, die nachweislich 
zur Zucht Verwendung finden, geblieben. (Soweit uns bekannt, zahlt die Weidevieh- 
sammclstelle in Breslau (Roßmarkl) für erstklassiges Weidevieh 110 Mark für 50 kg).

Breslau, den 1. November 1917.

gic für

Lubli-uitz, den 7. November 1917.
Vorstehende BekanntmcHuug bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntnis.
Die unter Ziffer 2 erwähnten Höchstpreise find im Kreisblati 1917, Stück 23, 

1. Beilage, aus Seite 289 unter Nr. 421 veröffentlicht. Für Schweine im Gewicht von 
mehr als 85 kg dürfen hiernach bis zum 30. November i>. I. 74 Mark für 50 kg 
Lebendgewicht gezahlt werden. (Vgl. Spalte 2c der Anlage zu der Verordnung oom 
5. Kpr'il 1917).

gtr komm* gAnktaL Brauweiler,

Lublinitz, den 30. Oktober 1917.
Verkauf von landwWschaftlichs» Maschinen.

(960] . Folgende Maschinen stehen zum Verkauf:
1. Rittergutsbesitzer W. Kaiser, Ober-Zauche, Kreis Slogan

1 Stockmotorpflug Jahresklasse 1913 mit 50 PS. Motor für 21000 Mark
2. Gebr. Rutsch Nachf. Inhaber Erich Burckhardt-Sproltau

1 fahrbare, gut erhaltene Lokomobile von nom. 5 PS.
3. Fra» A. Nvs;, Alt-Neichenan, Kreis BKenhaiu i. Schl.

1 Ventzky-Dämpfer (Inhalt 80 Liter) für......................100 Mk.
1 Ventzky-Tämpfer (Inhalt 65 Liter) für ....... 80 Mk.
1 Ventzky-Rechen (3 m breit).......................................... 150 Mk.
1 Jauchepumpe.................................................................  50 Mk.
1 Jauchepumpe (gebraucht) . . . • ,................................20 Mk.
1 Saug- und Druckpumpe (gebraucht;'................................20 Mk.
1 Kartoffelwäsche...........................  90 Mk.
1 Rübenschueider ........  60 Mk.
1 Mangel (gebraucht)........................................................... 100 Mk.
1 Waschmaschine mit Winde (gebraucht) ....... 75 Mk.

Den Landwirten des Kreises wird hiervon Kenntnis gegeben mit dem Hinzusügen, 
sich mit den betreffenden Verkäufern direkt in Verbindung setzen zu wollen.

Der kämm. Königliche Kundrat. Brauweiler.
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L u b l initz , den 30. Oktober 1917.

Jagdscheine.
¡961]. #n bec 3«^ oom 1- 31. Oftober haben et^alten

Iahresjagdscheine:
Fleischbeschauer Soßnitza-Lublinitz, Oberförster Rontschky-Stahlhammcr, stellv. Kreistierarzt 
Rathmann-Lublinitz, Erzpriester Heneinski-Lubetzko, Hauptmann Bergmann-Guttentag, 
Oberförster Fleck-Kochtschütz, Revierförster Leopold Olbrich-Kochciüowltz, Heger Franz 
Marusczyk-Pawonkan, Forstmeister Karsunky-GutteNtag, RevieKrster Thalheim-Gosinwitz, 
Reviersörster Mende-Rendzin, Reviersbester Priesterjahn-Rzendowitz, Revierförster Böhm 
DsmbroMtze, Revierförster Land-Blachorv, Förster Conrad-Kotznren, Hilfsförster Holetschke 
Guttentag,' Hilfsförster Nomomie-ki-Guttenlag, Hilfsförster Thon-Kotzuren, Hilfsförster 
Land-Kotzuren, WaldbMuf.ee Schnhmann-Gsslawitz, Waldbelöufer Kurda-Przywaren, 
%albbel&ufet ®ot;!una=<0aikn, Sßalbbe!3ufM: %aIbbeMuf(t Hontm;
Warlow, Waldbeläufer Goinda-Brzezinken, Waldbelöufer Krzenzieffa-Thnrzy, Waldbe- 
läufer Kcisprzyk-Ellguih-Mifchline, Revisrförster Zawada-Sorowski, Revierförster Georg 
Gregor-Dombrvwat 

Lublin itz, ben. 1. November 1917.
Deutschlands Spende für Säuglings- und ZUerukrudersthutz.

[962]. Diejenigen Ortsbehörden des Kreises, die mit Übführung der durch Sammlung 
aufgekommenen Beträge für vorbezeichnete Spende und Einsendung der abgeschlossenen 
Sammelliste (vergl. Kreisblattbekanntmachung vom 17. September o. Js., Stück 45 
Seite 561) noch im Rückstands sind, werden an die alsbaldige Erledigung und zwar 
spätestens bis zum 15. d. Mts. hiermit erinnert.

Das Ergebnis der Sammlung in den einzelnen Ortschaften wird demnächst 
bekannt gegeben werden.

L ill í i i, i b den 2. November 19!7.
Personalien.

[963], Vereidet bezw. eidlich verpflichtet sind:
a) a(g ®uKootße|et: )Red)imng&fü^ei: $aul SeBmann in
b) als Gemeindeschöffen:

1. Gärtner Julius Psyk in Sollarnia,
2. Freigärtner Nikolaus Hylla in Goslawitz,

c) als Spntzenvcrbandsvorstehei:
1. Gemeindevorsteher Kaziuüerek in Gwosd-ziau,
2. Wirischaftsivspcktor Emanuel Kalka in Lubschau,
3. Gemeindevorsteher Gritz in Lissowitz,

di als fteáu. gliiiKMener unb 3oaj«|uitg8beamter: SMiIiiatinna(ibe Johann 
Sd;ifora in 8o|na.

get kämm. gtmbrmt Brauweiler.

Dublin it, ben 2. November 1917.
Begleichung der KriegsMuer durch Kriegsanleihe.

f964] @g witb nod)ma(0 batauf |mgewwfen, baß bie feibßgnbigen %ei4@ban(ßeaen 
Schuldverschreibungen und Schatzanwsisungen der Kriegsanleihen des deutschen Reiches 
nur von solchen Pflichtigen zur Begleichung der auf diese veranlagten Kriegssteuer an- 

T "m gleichen Orte wie bie betreffmbe »Ret40ban(ßeUe ihren %3$nßB haben, 
aHe|nei ®cr^Y$let 3nhlungcn seitens auswärts wohnender Pflichtigen jedoch

, , /áue -pflichtigen, an deren Wohnsitz sich eine ReichsKnkstellr nicht befindet, die 
avec glercowohl ihre Kriegssteuer durch Hergabe von Kriegsanleihestücken begleichen wollen, 
Haven sich daher direkt an die Regiernngs-Hauptkaffe in Oppeln, die Kgl. Seehandluna 
tn Berlin W. 56, oder die Preußische Zentralgenossenschastskässe ig Berlin C 2, 
zu wenden.

W Dsrslhkñde brr AnksmWkNßkuerDerllNisgMgs-KMWisstW Brauweiler.

WaldbMuf.ee
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8 ubli u itz, den 3. November 1917.
HöckiWreis und Ablieferung von Butter,

[965] . Auf Grund der Anordnung des Herrn Oberpräsidenten vom 25. Oktober 1917 
— Amtsblatt Stück 44, Nr. 802 — wird der Höchstpreis für Land butter auf 2,50 Mk. 
mit Wirkung vom Montag, den 12. November ab, festgesetzt.

Die Kuhhalter sind verpflichtet, die Butter zur Sammelstelle zu bringen.
Meine Aufforderung in der Kreisblattverfügung, vom 1. Oktober d. Js. 

— Stück 46, 9h'. 865 — an die Kuhhalter hat nicht bei: gewünfchtenMrfolg gehabt. 
Die Butterablieferung ist so stark zmuckgegangen, daß den Versorgungsberechtigten des 
Kreises no cd nicht einmal 30 Gramm Butter zugcwiefen werden konnten. Umso mehr 
blüht der Schle-ch- und Tanschhaudel.

Da alle Ermahnungen unbeachtet bleiben, sehe ich mich veranlaßt- 
schärfere Maßnahmen zu ergreifen.

Die Zwangsstrafen werden für jedes nachweisbar abzugebende und nicht abge
lieferte Pfund Butter auf mindestens 20 bis 100 Mk festgesetzt und unverzüglich bei
getrieben. Es wird dafür gesorgt werden, daß die Strafen höher sind als der unrecht
mäßige Gewinn.

Die Herren Amtsvorsteher ersuche ich, nach Ablauf der Zahlungsfrist von 3 Tagen 
die Zwangsstrafe rücksichtslos beitreibeu zu lassen.

Tie Gemeindevorstände haben diese Anordnung unverzüglich zur Aeiilitnis der 
Kuhhalter zu bringen.

Mir ist berichtet worden, daß in einzelnen Gemeinde!! die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses die Mitwirkung für die Folge ablehneu wollen, wenn sie nicht für 
ihre Mühewallung entschädigt werden. Selbst ein Gemeindevorsteher hat diese Forderung 
erhoben. Dies Verhalten muß scharf gemißbilligt werden.

Es ist unbedingte Pflicht eines jeden einzelnen, an der Befestigung M r 
schriftlichen Schwierigst ten nach bestem Können milzuwirken und dabei seine persönlichen 
Interessen zurückznstelleu.

Ein solcher Hinweis sollte eigentlich überflüssig sein in einer Zeit, wo andere 
ihr Leben eiuMsetzeu haben, um die Heima! zu schützest.

Ich erwarte, laß Klagen darüber, daß die Ausschußmitglieder ihre Milwirkung 
ablehneu, mir nicht mehr vorgetragen zu werden brauchen. Andernfalls sehe ich mich 
veranlaßt, die Mitwirkung durch Festsetzung von Strafen zu erzwingen.

Diejenigen Ortsbehörden, die die neu aufgestellreu Milch- und Viehrataster noch 
nicht eiuaereicht haben, werden aufgefordert, dies zur VeruieiduH von Olduuugsstrafrn 
unverzüglich zu tun.

L!'b l! n i tz, ben i. November 1917.
Bearbeitung von Wochenhilfsanträge.

[966] . Noch immer werden Klagen über die Verzögerung der Erledigung von Anträgen 
auf Gewährung der Kriegswochenhilfe laut. Dies ist zum größten Teil auf mangelhafte 
Ausfüllung der Antragsformulare zurückzuführen. Um die vielen Rückfragen zu vermeiden, 
wird daher aus die rechtzeitige Stellung der Anträge und auf die vollständige Beibringung 
der notwendigen .Unterlagen (Geburtsurkunde und Stillschein) besonders hingewiesen. 
Ferner darf dem Anträge nie die Erklärung fehlen, ob und welcher Krankenkasse der 
Ehemann der Wöchnerin bezw. die Wöchnerin selbst als Mitglied angehört und welches 
ihre letzten Arbeitgeber waren. Der Lieferungsverband kann dann gegebenenfalls, den 
Antrag sofort der zuständigen Krankenkasse weilergeben oder die Kasse selbst zur Zahlung, 
der Wochenhilse anweisen. Die Ortsbehörden werden hiermit ersucht, dies alsbald auf 
ortsübliche Weise bekannt zu geben und für schleunige Weiterreichung der Anträge auf 
Wochenhilfe mit den erforderlichen Unterlagen in jedem Falle zu sorgen.

Lublinitz, den 4. November 1917.
Bierdruckvorrichtungen.

[967] . Unter Hinweis auf meine Kreisblattverfügung vom 15. 10. 1913 (Stück 43 
Nr. 415) ersuche ich die Pülizeiverwaltungen und AnUs*orstälide des Kreises hierdurch, 
mir über die im laufenden Jahre ihrerseits ausgeführten Revisionen der Pierdruckvorrich
tungen und deren Ergebnis bis zum 2. 1. 1918 zu berichten.

Der komm. Königliche Zandeat. Brauweiler.

Hierzu Beilagen.
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tiubliniß, ben 2. November 1917.

Verwendung des schwefelsauren Ammoniaks zur Kopfdüngung des 
Winiergetreides.

(Veröffentlichung des Preußische» Landwirtschaftsministerinms.)
[968] . Wenn Weizen- und Roggensaaten schwach aus dem Winter kommen, weil sie 
sich infolge später Saat oder aus anderen Granden im Herbst nicht hinreichend entwickeln 
konnten, so wird ihnen in normalen Zeiten durch Verabreichung einer angemessenen 
Kopfoüngung mit Chile-Salpeter wirksam aiifgeholsen Infolge der Kriegs-Erschwernisse 
wird auch in diesem Jahre die Wintersaat mancherorts verspätet in den Boden kommen, 
so daß eine Nachhilfe im Frühjahr angezeigt erscheint. Der Kalkstickstoff eignet sich im 
allgemeinen wenig für die Kopfdüngung, der Erfolg ist in hohem Grade von der 
Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln und row der Witterung abhängig. Das 
schwefelsaure Ammoniak kann dagegen erfahrungsgemäß den Chilesalpeter als Kopfdünger 
ersetzen. Den Landwirten muß daher empfohlen werden, die verfügbaren geringen 
Mengen von schwefelsaurem Ammoniak vorwiegend diesem Verwendungszweck vorzubehalten, 
weil die Sicherung der Brotgetreidecrnte die wichtigste Aufgabe der Kriegswirtschaft 
darstellt.

Lublinitz, bett 7. Noven,bet 1917.

Rittd- und Schwarzv iehkontrolle im Greuzbezirk.

[969] . Die städtischen Poliznverwaltmrgm und Amtsvorstülide des Kreises mit Ausschluß 
des Aniisvorstandes tn ñoschmieder ersuche ich hierdurch/ eine Ruch Weisung der mit der 
Kontrolle und Buchführung über hie Riudviehbestäirde beauftragten Personen nach dem 
unten angeführten Schema aufznstellen und nur bestimmt bis ''zum 15. Dezember 1917 
einzurcichen.

Die A na oben in Kolonne 5 und 6 haben sich auf die Zeit vom 1. Januar bis 
Ende Dezember 1917 zu beziehen. Viehreyisoren, welche Vas Amt als solche im Jahre 
1917 zwar eine Zeit versehen, inzwischen aber iiiedrrgelegt haben, ferner Gendarmen sowie 
Gemeinde- (Guts-)Vorsteher, ivelchr gegebenenfalls im übrigen aber mit der Kontrolle und 
%ucbfübruti|i füt bie iB^e^I)(Ctanbe 11^(3 gn inn %nben, finb in bie ^a<^^^e^^ung nt# 
mit aufzunehmen. , Ferner ersuche ich die Amtsvorstände der in der Verordnung des 
ßcn» uom 27. 31110»^ 191b CKiciäblatt gtücf 38 für 1916) be«
zeichneten Ortschaften, in denjenigen Fällen, in denen zur Durchführung der Schwarzvieh
kontrolle besondere Revisoren bestellt finb, dieselben nach dem unten bezeichneten Schema 
ebenfalls bis zum 15. Dezember 1917 nachznweiseu.

ßfb.
Name Stand Wohnort

Ungefähre An
zahl der zu kon

trollierenden 
Rinder 

(Zahl der in 
der Gemeinde 
vorhandenen

Rinder)

Zahl der 
aus

gestellten 
Ursprungs- 
geugnilte

(Mbbttrag

jK ¡

Bemer
kungen

i 2 3 1 4 5 6 7 8

Der komm. Königliche Knndrrrt. Brauweiler.
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Luhlin itz, den 5. November 1917.
Höchstpreis für Zucker.

970^ Laut Bekanntmachung der Prcvinzial-ZuckersteÜs vom 29 und 31. Oktober 1917 
®*fr**0t bęt ñleiM-rndeWhSchstpreis für den Novemberzucker 39 Pfennige je Pfund. 
~te Gültigkeit der Okroberzuckermarkeu ist bis zum 15. Itovsmber verlängert worden. 
Luch für den auf Oktobermarken gekauften Zucker gilt im November der erhöhte Preis.

enbßüitige be@ Älein^anb^[ś^5(^^^preife3 für baS 0etneb§imbr 1917118
wird noch bekannt gegeben.

gkr komm, gonkzat Brauweiler.

Lud li li i tz, ben 5. November 1917.
AUsdrufchbeschleunigmrg vsn Brstgstreide und Hafer.

[971 j. Zur Deckung d, lugenden Bedarfs des Feldheeres ist beschleunigt'-!.' Haferausdrusch 
und Anlieferung an die Kommissionäre neben der gleichfalls eiligen Ablieferung von Brot
getreide im vaterländischen Interesse dringende Notwendigkeit.

Sollte der Erfolg nicht den gehegten Erwartungen cntsvrechen und durch wefent- 
Ii#e eieigeruHßeii ber frfiwiUigf» %WiefermiQ He beteiligt mabcii, baß bie
Schlagfertigkeit des Feldheeres in Frage gestellt wird, so sind weitgehende Zwangsmaß
nahmen unvermeidlich.

Auf Grund der §§ 9 und 23 der NelMgetreideordnimg ordne ich hiermit an, daß 
der Ausdrusch und die Ablieferung an die Kommissionäre für Brotgetreide, Hafer und 
Gerste mit Hochdruck in Angriff genommen wird nub bis zum 7. Dezember d. Zs. 
beendet sein muß.

Gegen Landwirte säumiger Gemeinden und Gutsbezirke werde ich auf Grund 
des 8 69 uud 70 der N G. O. ohne Rücksicht von dem Euieignungsrecht Gebrauch 
machen

gkr komm, nnb öe*

Brauweiler.

kublinitz, den V November (9(7.
Verordnung über Saatgut von SoMmergetresde.

[972]. Der Staatssekretär des Ariegsernährungsamis gibt folgendes bekannt:
2luf Grund des § 8 der Verordnung ''über die Preise der landwirtschaftlichen 

Erzeugnisse aus der Ernte (9(7 und für Schlachtvieh vom (9. März (9J7 (Reichs-Gesetzbl. 
5. 2Ą3) und auf Grund des § 8 der Reichsgetreideordnnng für die Ernte (9(7 vom 
21. Juni 19(7 (Reichs-Gesetzbl. 5. 50?) wird folgendes bestimmt:

Zkfifel (.
Hinter § (Ą der Verordnung über Höchstpreise für Getreide, Buchweizen und 

Hirse vom (2. Juli (9(7 (Reichs-Gesetzbl. 5. 6(9) wird als § a folgende Vorschrift 
eingefügt:

Die Vorschriften des § (4 gelten nicht für Saatgut von Sommergetreide.
Der Preis für anerkanntes Saatgut von Sommergetreide aus anerkannten 

Saatgutwirtschaften (§ V( Abs. ( Satz 2) darf folgende Beträge nicht übersteigen:
für die erste Absaat....................................... Ą50 Mark
für die zweite Absaat ......... Ą30 Mark
für die dritte Absaat................................... H(0 Mark

für die Tonne.
In den Fällen des § W 2lbf. 2 darf der preis für Saatgut von Sommer

getreide den Betrag von Ą00 2Harf für die Tonne nicht übersteigen.
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Diefe Höchstpreise sind nur zulässig, wenn die Bestimmungen über den Verkehr 
mit Saatgut innegehalten werden; daneben kommen Druschprämien für SaaMtt von 
Sommergetreide nijt in Zinfa^. Die ßreife fliegen die guf^^täge für den fandet 
und die besonderen Zuschläge nach $ \2 Satz tz ein. Nicht einbegriffen sind die Beför
derungskosten von der Verladestelle des Erzeugers ab.

Mrtifel 2.

§ 9 Abf. \ der Verordnung über den Verkehr mit Getreide, Hülsenfrüchten, 
Buchweizen und Hirse ans der Ernte \9\7 zu Saatzwecken. vom \2. Juli sZN (Reichs- 
Gesetzbl. 5. 609) erhält folgende Fassung:

Die Veräußerung, der Erwerb und die Lieferung von Wintergetreide zu Saat- 
Mecken darf nur in der Zeit vorn 15. Juli bis zum \5. Dezember erfolgen. Der 
Abschluß von Verträgen über die Veräußerung und den Erwerb von Sommergetreide 
zu Saatzwecken' unterliegt keiner zeitlichen Beschränkung, jedoch darf die Lieferung auf 
Grund solcher Verträge nur in der Zeit vom Januar bis zum (5. Juni lsW erfolgen.

Kriifel 3.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

get bt* Brauweiler

Lublin i tz , den !. November l9N-
über big gum ©emüfganbaw be%immie% gyö(^ie.

{973]. Auf Grnnd des § \2 Abf. \ Ziffer f der Verordnung über den Verkehr mit 
Getreide, Hülsenfrüchten,. Buchweizen und luirse aus der Ernte \9\7 zu Saatzwecken vom 
12. Juli \<yj (Reichs-Gesetzbl. 5. 609) wird bestimmt:

Zum Gemüseanbau können nur folgende Serien verwandt werden:
V alle grün- und gelbschotigen Sorten von Busch- Arup-, Staude-, Stangen

oder Laufbohnen;
2. alle Sorten Prunk-, Türkische oder Feuerbohnen;
3. alle für den Gemüseanbau besonders gezüchteten Sorten Puff-, Garten- oder 

dicke Bohnen;
4? alle Sorten Zucker-, Mark-, Pohl- oder Uneifelerbsen.

Ein genaues namentliches Verzeichnis ist aufgestellt und kann von der Reichs-' 
getreidesteile in Berlin bezogen werden. In Zweifelsfällen entscheidet endgiltig das 
Direktorium der Rerchsgetrcideftelle auf Grund des oben erwähnten Verzeichnisses.

Alle in der Regel nur feldmäßig angebauten Hülsenfrüchte, wie Ackerbohnen, 
ob« Smibo^nen (Vida faba), DMorwerbfen aüer gelungen, liefet« unb felb» 

erbfen gelten nicht als zum Gemüseanbau bestimmte Sorten.

BkrßWbe Brauweiler.

Lublinitz, den 2. November 1917. 
@rnennunß bo$% Ogorfi^enben ber

[974], Es.sind ernannt morden zu Vorsitzenden der Voreinschätzungskommission: 
im Bezirk I Lubschau: Wirtschaftsinspektor Kalka in Lnbschau-Gut, 
im 0e)ir( 11 3übini^^: %il^^c^a^^8infpeftor in SBalini&:(Nut 
iin Bezirk ¡X Dralin: Rittergutsbesitzer Bartetzko in Spiegelhof, 
im Bezirk XIV Ellguth-Woischnik: Oberinspektor Schirm in Schlaß-Woischmk.

Zn stellv. Vorsitzenden wurden ernannt"
im Bezirk IX Dralin: Wirtschaftsinspektor Noffol in Pawonkan-Gut, . 
im %(;itf X1X -Äof4mtcb(r: ßauptk^rer -Bi%egom&K in

btr 6iNkßKmMßfHfr''ßrra«ln@m(g0'§ommißian. Brauweiler.
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1. Schuhnähkurfus.

Montag, den 19. und Dienstag, den .20 d. Mts. wird im Kreishaussaale 
(Landratsamt) Hierselbst Unterricht im Unfertigen von Hausschuhen erteilt werden. Es 
finden drei Kurse statt und zwar

der 1. vormittags von 9 bis 12 Uhr,
ber.IL nachmittags von 2 bis.5 Uhr, 
der HL abends von 6 bis 9 Uhr.

Was jede Teilnehmerin dazu mitzubringen hat, ist aus den Materialanweisungen 
ersichtlich, die in der Bublatzki'schen Buchhandlung Hierselbst zu haben sind. Dieselben 
gelten zugleich als Eintrittskarte und kosten 2 Mark.

Probeschuhe sind im Schaufenster der genannten Buchhandlung ausgestellt.
Zu recht reger Beteiligung wird hiermit herzlichst eingeladen.

O. Weihnachtsliebesgaben für die Truppen.

Das bevorstehende Weihnachtsfest ermahnt uns auch in diesem Jahre, unserer 
für das Vaterland so wacker kämpfenden Truppen und besonders unserer auf allen Kriegs
schauplätze:! erprobten und aus Anlaß der Offensive gegen Italien in ehrendster Weise 
im Tagesbericht der Obersten Heeresleitung genannten „63er" und der 11. Jäger zu 
gedenken. Um dieselben wie in den Vorjahren zum Feste erfreuen zu können, richten 
wir on die Kreisinfaffen sowohl, wie an die bestehe-den Vereine die ebenso dringende 
wie herzliche Bitke um

möglichst schleunige Ueberweisung von Liebesgaben.

Jede, auch die kleinste Gale wird dankend entgegen genommen und hierüber öffentlich, 
quittiert werden.

Erwünscht sind vorzugsweise Barbetrage, ferner Zigarren; Zigaretten und Tabak. 
Von Ueberweisung von Lebensmitteln uno Obst, ferner von leicht entzündlichen oder ver
derblichen Gegenständen bitten wir abzusehen.

Zur Entgegennahme von Liebesgaben sind bereit:
a) Frau Rechtsanwalt Bernard t
b) Frau Kanitätsrat Klinke Í .... . o ... ,
t) Frau Rechnungsrat Kusch ! idN'-tlich tn Lubliwtz
u) Frau Pastor Richter t .
v) Frau Amtsrat Betty Hepner, Dom. Guttentag,

für bare Spenden auch
w) der Schatzmerster unseres Vereins, Ureis-Rechnungs-Revisor Janischowsky 

in Lublinitz.
Auch die einzelnen Bezirksdamen des Vaterländischen Frauen-Zweig-Vereins werden 

zur Entgegennahme von Liebesgaben gern bereit sein und ihrerseits diesbezügliche 
Sammlungen veranstalten, die der Mildtätigkeit der Kreisbewohner wärmstens empfohlen 
werden.

Bis zum 25. November d. Js. müssen sämtliche Sammlungen beendet und zur 
Absendung bereit sein. Auswärtige Sendungen sind an den unterzeichneten Vorstand zu 
adressieren.

Lublin i tz, den l. November 1917.
Der Vorstand des Vaterländischen Franen-Zweig Bersin.

Frau M. v. Tbaer, Janischowsky,
11. Vorsitzende. Schatzmeister und Schriftführer.

Aerztl. Zeugnisse zur Bewilligung I? 
von Lebensn«ittelzulagen für Kranke 
vorrätig in der Buchdrnckerci von k 
G. Kolano, Lublinitz, Lange Str. |



- ■ I. Beilage

zu Stück 51 des Lublinitzer Krcisblvttes vro 1917.

In Sodow

Frau M. von Thaer 
II. Vorsitzende. -

Frau Oekonomierat und Rittergutsbesitzer 

Hermine Kuba

Vorstand des

Frauen-Zwehr-Vereins

In früher Morgenstunde verstarb heut nach ganz 

kurzer Krankheit

Janischowsky, 
Schatzmeister und Schriftführer.

Lublinitz, den 3. November 1917

Durch viele Jahre hindurch entfaltete die Verstorbene in 
ihrer Eigenschaft als Bezirksdame eine rege Tätigkeit für 
unseren Verein. Sie war bestrebt, die Not der Armen 
zu lindern und es war ihr während des Krieges eine 
besondere Freude, die Soldaten im Felde mit Liebesgaben 
zu bedenken.

Ihr Andenken wird stets in Ehren gehalten werden.

Mchmnlg mii KkdkSPlikn.

Bei ben letzten Kämpfen in Italien hat sich auch dos hier gnrnisonierende 
Infanterie-Bataillon des Regiments Nr. 63 durch Erstürmung des 1641 m hohen 
Grenzstützpunktes — Monte Matajur — rühmlichst und heldenhaft ausgezeichnet.

Wir wollen unserem Bataillon hierfür unseren Dank aussprechen und ihm durch 
Uebeweisung eines Geldbetrages und auch etwaiger fwceiwilliger Liebesgaben eine Weih- 
nachtsfreude bereiten.

Die Bürgschaft wird gebeten, Beiträge in die Liste einzureichneu und an den 
Voten zu zahlen, sonstige Liebesgaben aber im Magistratsbürö abzug?ben.

Lublinitz, den 1. November 1917.

Magistrat. I. V. K r e e m e r .
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Schlehen, Weißdorn und Hage
butten, Wirsing, Rot-, Weistkohl, 
Futter- und Znckerrüven, Möhren, 

gegen sofortige Kosse.

Willy Fr. Swiety 

gß 3) MWrßfad; 1015.

^eäannfmadpimg.

Auf dem Kochtfchützer Jagdterrai» 
ftnb sur

Vertilßiiq wn Rachesg

tote Fische, mit Strychnin vergiftet, 
ausgelegt.

K ochtsch i: ß, -ben 5. November 1917.

Der Amtsvorstand.

^eRannima(#ung.

Die in: Lublinitzer Städtwalde belegeuen, örtlich abgestrcktcn Hölzer und zwar 
im Jagen 1 a mit ungefähr 4,50 ha
im Jagen 27 a mit ungefähr 2,90 ha
im Jagen 14 a mit ungefähr 1,25 ha

sollen verkauft weiden.
Schriftliche, verschloff-ne, mit der Aufschrift „Holzvei taufe angebot" versehend 

Gebote werden bis zu dem auf

Dienstag, den 13. November er., vorm« lí Uhr

in unserem Geschäftszimmer vorbestimmten Termin angenommen.
Das Angebot kann

a) auf alles Holz einschl. Stockholz oder
b) nur auf über dem Erdboden befindliche Holz mit Einschluß des Reisigs,
c) für fertiges anfgearbeitetes Holz nach Festmeter in Bauholz, Grubenholz und Cellulose- 

holz loko Wald abgegeben werden, zu a) wird das anfallende Stackholz stadtseitig 
auf Wunsch übernommen.

Die Besichtigung der Schlagfläche vermittelt der hiesige Revierförster.
Jedem bediugunqsgemäßen Gebot ist eine Kaution von 10 Prozent der Angebots- 

funune beizusügen.
Zuschlagserteilnug bleibt Vorbehalten.
Tie Verkaussdedinguiigen können tu unserem Geschäftszimmer eingesehen oder in 

Abschrift gegen Erstattung der Schreibgebuhr und Porto von 75 Pfg. bezogen werden 
Lublinitz, den 26. Oktober 1917.

Der Magistrat. I. V.: Kreemer.

Zwangsversteigerung.

Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am 12. Februar 1918, vormittags 
11 Uhr — an der Gerichtsstelle - .Zimmer Nr. 11 — versteigert werden das im Grund
buche von Jeżowa, Blatt Nr. 135 (eingetragener Eigentümer am 20. März 1917, dem 
Tage der Eintragung des Versteigerungsvermerks: der verstorbene Häusler Johann 
Erlebach in Jeżowa eingetragene Grundstück und die Miteigentumshälste des Johann 
Erlebach an den im Grundbuch von Jeżowa, Blatt Nr. 47, eingetragene Grundstücke 
(eingetragenen Eigentümer am 20. März 1917 der Häuter Johann Erlebach und dessen 
Ehefrau Johanna, geb Reit, in Jeżowa, je zur vollen Hälfte),
1. Jezvwa, Blatt Nr. 135 — Acker in Dziatki von Nr. 246 — Gemarkung. Jeżowa, 

Kartenblatt 3, Parzellen Nr. 306/250, 1 ha, 92 ar, 72 qm groß, Reinertrag 
5,05 Taler, Grundsteuermutterrolle Art. 130,

2. Jeżowa, Blatt 47, eine Häuslerstelle, Hofraum mit Gebäuden, Acker, Wiese am Dorfe. 
Plan 189, Gemarkung Jezvwa, Aartenblatt 3, Parzellen Nr. 217, 218, Kartenblatt 
5, Parzellen Nr. 58, 115/56, 114/57 3 ha 93 a 30 qm groß, 9 Taler -Grundsteuer- 
r¿inertrag. Gi undsteuermulterrolle Artikel 43, Nutzungswert 63 Mark, Gebäudesteuer
rolle Nr. 54.

.Amtsgericht Lublinitz, den 23. Oktober 1917.
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^mcmgsoerßeigerung.

Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen am
26. gcbrnar 19IŚ, üDtmüiag^ 9 %r

an der Gerichtsstelle — Zimmer N>'. 11 — folgende in der Gemarkung Glinitz, Kreis 
Lublinitz, beleaeuen Grundstücke versteigert werden, welche zur Zeir als „Rittergut Glinitz" 
einheitlich bewirtschaftet werden-

1. Rittergut Glinitz, Blatt Nr. 33 des Grundbuchs der Rittergüter, 154 ha, 37 ar, 
69 qm groß. 377,11 Taler Griindsteuerreinertrag, 780 Mark Gebäudesteutrnutzungs- 
wert, Griindsteuermütterrolle Artikel 1, Gebändesteuesrolle Nr. 1, 2, 4,

2. Glinitz, Blatt Nr. 64, ein Acker, 2 ha, 53 ar, 90 qm groß, 5,76 Taler Grundsteuer
reinertrag, Crundstenermutterrulle Artikel 54,

3. Glinitz. Blatt Nr. 97, eia Feldziegelofe» mit Hvsraum, Acker und Wiese' gegen 
Lubetzko, 2 ha, 32 ar, 30 qm groß, 4,57 Taler Grundsteuerreiuerlrag, 24 Mark 
Gebäudeitenernutzunaswert, Grniidsteuermutterrolle A> tifd 9 '•, Gebäudesteuerrolle 9h\ 95,

4. Glinitz Blatt Nr. 113, eine Brennerei und Hofraumfläche nördlich der Försterei, 
16 ar, 44 qm groß, 420 Mark Gebändesteuernutzungsw-.rt, Grundsteuermntterrolle 
Artikel 4, GebäuMteuerrolle Nr. 7,

5. Glinitz. Blatt Nr. 141, Wiese und Holz, 1 ha, 37 ar, 31 qm groß, 0,66 Taler 
Griindsteuerreinertrag, Grundsteuermutterr olle Artikel Nr. 128 Gemeinde,

6. Glinitz, Blatt Nr. 166, Holz, 4 ha 87 ar, 89 qm groß, 5,10 Taler Grundsteuer- 
reinertrag Grundsteuermutterrolle Artikel Nr. 153 Gemeinde,

7. Glinitz, Blatt Nr. 211, Holzung und Wiese, .Wohnhaus und Horraum. 38 ha, 14 ar, 
68 qm groß, 30,69 Taler GrundsteuerHnertrag, 36 Mark Nutzungswert, Gruud- 
fteuermutterrolle Artikel 194 Gemeinde, Gebäudesteuerrolle 87 Gemeinde,

8. Glinitz, Blatt Nr. 216, Holz, Wohnhaus mit Stall und Hofraum, Scheune, 17 ha, 
40 ar, 63 qm groß. 16,84 Ta'er Gnindsteuerreiuertraq, 24 Mark Gebäudesteuer- 
nutzuugSwert, Grundsteuermntterrolle Artikel 198 Gemeinde, Gebäudesteuerrolle Nr. 86 
Gemeinde,

9. Glinitz Blatt Nr. 217, Holz, 20 ha, 11 a, 62 qm groß 16,13 Taler Grn ndsteuer- 
reinertraa, Grundsteuermutrerrolle Artikel Nr. 199 Gemeinde,

10. Glinitz, Blatt Nr. 218, Holzung und Acker, 2 ha, 14 ar, 13 qm groß, 3,65 Taler 
Grundstenerreinertrag. Grundsteuermntterrolle Artikel 20*> Gemeinde,

11. Glinitz, Blatt Nr. 219, Holz und Wiese. 52 ha 10 ar, 31 qm groß, 52,70 Taler 
Grundsteuerreinert*aa, Krundsteuermutteriolle Artikel 101 Gut,

12. Glinitz. Blatt Nr. 222 Holzung und Wiese, 12 ha, 89 ar, 56 qm groß, 8,16 Taler 
Grundsteuerreinertiag. Gnindstcuermntterrolle Artikel 203 Gemeinde,

13. Glinitz. Blatt Nr. 223, Holz, 1 ha. 65 ar, 24 qm groß, 1,72 Taler Grundsteuer- 
reine'traa, Grnndsteuermutterrolle Artikel Rr. 204 Gemeinde,

14. Glinitz, Blatt Nr 230, Holz und Wiele, 5 ha, 40 ar, 15 qm groß, 2,81 Taler 
Grundsteuerreinertrag, Grundsteuermutterrolle Artikel Nr. 210 Gemeinde.

15. Glinitz, Blatt Nr 231, Holz, 9 ha, 10 ar, 46 qm groß 5,94 Taler Krnndsteüer- 
reinertraq, Grundsteuermntterrolle Aitikel Nr. 211 Gemeinde,

16. Glinitz, Blatt Nr. 244, Wiese, Acker. Weide und Hofraum, 5 ha, 09 ar, 28 qm 
g'vß, 5,83 Taler Grnndsteuerreinertrag, Grundsteuermutternolle Artikel 223.

Einget'aaener Eigentümer dieser Grundstücke am 15. August 1917 — dem Tage 
der Eintragung des Dnsteigernngsvermerks — ist der Rittergutsbesitzer Hermann Scheer 
in Glinitz.

L u v l i n i tz , den 28. Oktotnr 1917.

^önigücßes Amtsgericht

von Kriegsittvalide» bei 7000 Mk. 
Anzahl,rüg zu kaufe» gesucht. Offerten 
unter „Laydwittschafi" a. b. Exped. d. Bl.

3 ill. Kftriir

WIsmmWMiSDchWkV.

Die Gutsvcrtvaltuug.
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I Die KesresverwelKung

sucht Futter- und Ersatzfuttermittel für Pferd- kaufen, s 
die noch im freien Handel erhältlich sind. Heu .und || 

Stroh kommt hierbei nicht in Betracht. Angebote mit s 
Proben und genauer Preisangabe an nächstes Proviantamt. k

MSnutag, ben 11, November 1917, r?Kchmittñgs 4 Uhr, im Schietzhaus 

Wilg De§ tom. WutrrnS Miuitz.

1. Eiuziehung der Beträge für Düngemittel.
2. Wahl des Vorstandes wegen Versetzung des 1. Vorsitzenden.
3. «..trage und Mitteilung«. Der N-BH--.de- K«th°.

Rehme 8MMW« 2S5S!

Rebaftion: @ür ben amtíic^en %eií Rreig=%eel)nunq«<}teoifor ganifĄomgtg in Subííni^. 
Für den Inseratenteil Georg Kolano. Druck und Verlag von Georg Kolano, Sublini^


